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Die Prozeßhandlungen des Gerichts
Prof. Dr. sc. HORST KELLNER, Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin

Zivil-, familien- und arbeitsrechtliche Rechte werden u. a. 
im Rahmen eines durch die ZPO exakt geregelten Ver
fahrens realisiert. Anliegen dieses Verfahrens ist es, die 
sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung zu schüt
zen, gesetzlich garantierte Rechte und Interessen zu wah
ren und durchzusetzen sowie durch eine hohe Wirksamkeit 
der Rechtsprechung dazu beizutragen, sozialistische Bezie
hungen im gesellschaftlichen Zusammenleben der Bürger 
zu fördern (§ 2 Abs. l).l Die Exaktheit des Verfahrens und 
damit die gesetzliche Garantie konsequenter Rechtsver
wirklichung zeigt sich insbesondere in der ausführlichen 
Darstellung der Rechte und Pflichten der verschiedenen 
Prozeßsubjekte.2 Zugleich wird damit das Zusammenwir
ken von Gericht, Prozeßparteien und anderen Prozeßsub
jekten geregelt und die Verantwortung aller Prozeßbetei
ligten für die Erreichung des jeweiligen Prozeßziels in 
differenzierter Weise festgelegt.

Die Prozeßsubjekte nehmen ihre verschiedenen prozes
sualen Rechte und Pflichten durch Prozeßhandlungen 
wahr. Jede dieser Prozeßhandlungen ist durch Besonder
heiten charakterisiert; zuglei di weisen die Prozeßhandlun
gen jedoch auch viele Gemeinsamkeiten auf und sind im 
Gesamtsystem des Zivilprozeßrechts miteinander verbun
den, bauen aufeinander auf und greifen ineinander ein. 
Deshalb ist es erforderlich, der theoretischen Durchdrin
gung der Prozeßhandlungen mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Im folgenden sollen die Prozeßhandlungen des Gerichts 
als des staatlich verantwortlichen Organs für die Gestal
tung und Durchführung von Zivilverfahren behandelt wer
den.

Arten der Prozeßhandlungen

Die verschiedenen gerichtlichen Prozeßhandlungen dienen 
der Organisierung des Prozeßablaufs, der Vorbereitung 
der Entscheidung, der Entscheidung selbst, der Vollstrek- 
kung und ggf. auch der Überprüfung von Entscheidun
gen.

Wie in jeder zweckgerichteten Tätigkeit steckt auch in 
jeder Prozeßhandlung ein Entscheidungselement, sei es 
auch nur, daß durch sie weitere Prozeßhandlungen be
reits präjudiziert werden. In diesem allgemein leitungs
wissenschaftlichen Sinne ist jede vom Gesetz vorgesehene 
mögliche Verhaltensweise des Gerichts im Falle ihrer Rea
lisierung eine Entscheidung.3 Im speziell prozessualen 
Sinne wäre es jedoch verfehlt, jede gerichtliche Prozeß
handlung als Entscheidung zu betrachten und sie damit 
zugleich an eine bestimmte Entscheidungsform zu binden. 
Prozeßhandlungen des Gerichts können somit, müssen je
doch nicht als förmliche Entscheidungen in Erscheinung 
treten.

Mit dieser Feststellung ist noch nichts über die Bedeu
tung der verschiedenen Prozeßhandlungen gesagt. So han
delt es sich bei der Prüfung der Klage (§ 28 Abs. 1), der 
Erläuterung der Rechtslage (§ 28 Abs. 2), der Unterstützung 
beim Abschluß einer Einigung (§ 45 Abs. 2 Satz 2), der 
Aussprache mit den Ehegatten (§ 48 Abs. 1 Satz 2) usw. um 
außerordentlich bedeutsame Prozeßhandlungen des Ge
richts, obwohl sie nicht als Entscheidungen im juristischen 
Sinne klassifiziert werden können. Es sind Prozeßhand
lungen, die u. U. sehr maßgeblich auf das Ergebnis des 
Verfahrens einwirken, vom Gericht einen dementsprechen
den Einsatz verlangen und zusammen mit dem Verfahrens
ergebnis natürlich auch der Kontrolle durch das überge
ordnete Gericht unterliegen. Da ihnen jedoch der Status

einer förmlichen Entscheidung fehlt, sind sie schon aus die
sem Grunde nicht anfechtbar.

Ein großer Teil der gerichtlichen Prozeßhandlungen 
ist darauf gerichtet, die Adressaten — in erster Linie die 
Prozeßparteien — zu einem bestimmten Verhalten zu ver
anlassen bzw. ihnen die Möglichkeit zu einem bestimm
ten Verhalten zu geben. Das ist z. B. der Fall, wenn das 
Gericht
— die Leiter staatlicher und wirtschaftsleitender Organe 

um Unterstützung bei der Sachaufklärung (§ 6 Abs. 2), 
staatliche Organe um Hilfe und Unterstützung bei der 
Feststellung des Wohnsitzes oder der Arbeitsstelle einer 
Prozeßpartei (§ 33 Abs. 2 Ziff. 2), staatliche Organe und 
Einrichtungen oder Betriebe um Vorlage von Urkun
den, Erteilung von Auskünften oder Entsendung von 
Vertretern zur Verhandlung (§ 33 Abs. 2 Ziff. 3), eine 
Einrichtung um Zustellung (§ 40 Abs. 4) e r s u c h t ;

— die Prozeßparteien a u f f o r d e r t ,  innerhalb einer be
stimmten Frist Gerichtsgebühren oder Auslagenvor
schüsse einzuzahlen, den Sachverhalt zu ergänzen 
oder Beweismittel anzugeben, einzureichen oder im Ter
min vorzulegen (§ 33 Abs. 2 Ziff. 1), Zeugen auffordert, 
Aufzeichnungen oder Unterlagen einzureichen oder sich 
schriftlich zu äußern (§ 33 Abs. 2 Ziff. 6), staatliche Or
gane zur Stellungnahme auffordert (§ 33 Abs. 2 Ziff. 7);

— Unterlagen oder Stellungnahmen des in der Sache tätig 
gewesenen gesellschaftlichen Gerichts a n f o r d e r t  (§33 
Abs. 2 Ziff. 4);

— den Staatsanwalt wegen der Bedeutung einer Sache 
(§ 32 Abs. 2) oder den Beauftragten eines Kollektivs der 
Werktätigen oder einer gesellschaftlichen Organisation 
über den Sachverhalt und die für die Mitwirkung maß
geblichen Umstände (§ 32 Abs. 1) i n f o r m i e r t ;

— den FDGB-Kreisvorstand vom Verhandlungstermin (§ 32 
Abs. 3) und die Prozeßparteien vom Termin einer Be
weisaufnahme außerhalb der mündlichen Verhandlung 
(§ 54 Abs. 4) b e n a c h r i c h t i g t ;

— Klagen, Ladungen des Verklagten, Entscheidungen, 
Einigungen und Schreiben, die Sachanträge enthalten 
oder mit deren Zugang eine Frist beginnt, z u s t e l l t  
(§§ 37 ff.).
Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen ist 

das Gericht verpflichtet, diese Prozeßhandlungen vorzu
nehmen, um den Anspruch der Prozeßparteien auf recht
liches Gehör zu erfüllen, anderen Organen oder Einrich
tungen die Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte zu si
chern u. a. m.

Gleichzeitig können Prozeßhandlungen dieser oder an
derer Art die vom Gesetz vorgesehenen Rechte und Pflich
ten in der Person (z. B. Teilnahmepflicht an der münd
lichen Verhandlung) oder in der Sache (z. B. Fristset
zung) weiter präzisieren und ggf. bestimmte Pflichten fest
legen oder bestimmte Rechtsfolgen in Aussicht stellen.

In den meisten Fällen, in denen Prozeßhandlungen in 
die Rechtsstellung der angesprochenen Prozeßbeteiligten 
Unmittelbar eingreifen, sieht die ZPO vor, daß diese Pro
zeßhandlungen im Wege einer förmlichen Entscheidung er
gehen. Damit wird zum einen die Bedeutung der Entschei
dung hervorgehoben und zum anderen zugleich über ihre 
Anfechtbarkeit mit befunden.

Bei den gerichtlichen Prozeßhandlungen, die in Gestalt 
förmlicher Entscheidungen ergehen, ist zwischen denen 
prozeßleitender und denen verfahrensbeendender Natur zu 
unterscheiden. Die letzteren ergehen durch Urteil oder Be
schluß.4


